Erläuterungen  zur vorläufigen Reisekostenordnung 2004 und den vierteljährlichen Abrechnungen

· Unsere neue Reisekostenordnung entspricht der Reisekostenordnung des BTBs.

· Wenn bei Veranstaltungen keine Aufwendungen entstehen, so sollten auch keine Aufwendungen geltend gemacht werden.

· Aufwandsentschädigungen für Referenten: Pro Unterrichtseinheit kann  nur für  einen Referenten eine Aufwandsentschädigung abgerechnet werden.

· Aufwandsentschädigung für Trainer: Bei Abrechnung für Trainer A oder B bitten wir um eine Kopie des Trainerscheins.

· Reisekosten für Landesturntage, Landesturnfeste, Landeswandertage,  Geburtstage, Hochzeiten, Beerdigungen, Vereinsjubiläen usw. können nur anerkannt werden, wenn die Teilnahme durch die Vorstandschaft des OTGs veranlasst wurde.

· Telefonkosten: Pauschal geltend gemachte Telefonkosten / Internetkosten werden bis zu  einem Betrag von 5,-- € pro Monat ohne Nachweis anerkannt, über 5,-- € bitte einen Einzelnachweis beifügen.

· Sonstige Aufwendungen:  Ausgaben für Porto, Bürobedarf (Druckerpatronen, Papier, usw.), Kopien oder sonstige Auslagen können nur gegen Vorlage der Rechnung erstattet werden. Die Verwendung gewährter Vorschüsse muss durch Belege nachgewiesen werden.

